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Sehr geehrte Mandantin,  

sehr geehrter Mandant, 

nachfolgend haben wir in dieser Ausgabe wieder aktuelle Urteile und Neuerungen aus dem Steuer- und Wirtschaftsrecht für Sie 

zusammengestellt. Diese Mandanten-Information beruht auf dem Rechtsstand 30.7.2020. 

 

 STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 

 

Unternehmer 

Zweites Corona-Steuerhilfegesetz 

Ende Juli 2020 wurde das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz 

in Rekordzeit verabschiedet. Ziel des steuerlichen Maßnah-

menpakets ist es, die aufgrund der Corona-Pandemie ge-

schwächte Kaufkraft zu stärken und Unternehmen mit ge-

zielten Maßnahmen zu unterstützen. 

Die wichtigsten Maßnahmen: 

Beschlossen wurde unter anderem eine befristete Senkung 

der Umsatzsteuersätze vom 1.7. zum 31.12.2020. Der Steu-

ersatz sinkt in diesem Zeitraum von 19 auf 16 %, der ermä-

ßigte Steuersatz von 7 auf 5 %. 

Außerdem wird für jedes im Jahr 2020 kindergeldberechtigte 

Kind ein einmaliger Kinderbonus von 300 € gezahlt. Der 

Kindergeldbonus wird nicht auf die Grundsicherung ange-

rechnet und bei besserverdienenden Haushalten mit dem 

Kinderfreibetrag verrechnet. Der Kindergeldbonus wird in 

zwei Teilen von 200 € im September und 100 € im Oktober 

2020 ausgezahlt. Der Entlastungsbetrag für Alleinerzie-

hende wird für einen Zeitraum von zwei Jahren (2020 und 

2021) von derzeit 1.908 € auf 4.008 € angehoben. 

Zu den die Wirtschaft betreffenden steuerlichen Maßnah-

men gehört die Verschiebung der Fälligkeit der Einfuhrum-

satzsteuer auf den 26. des zweiten auf die Einfuhr folgenden 

Monats. Der Termin, ab dem die Änderung erstmals anzu-

wenden ist, wird mit einem Schreiben des Bundesfinanzmi-

nisteriums gesondert bekanntgegeben. 

Erweitert wird die Möglichkeit zum steuerlichen Verlustrück-

trag für die Jahre 2020 und 2021 von fünf Millionen Euro be-

ziehungsweise zehn Millionen Euro bei Zusammenveranla-

gung. Auch wird ein Mechanismus eingeführt, um den Ver-

lustrücktrag für 2020 mit der Steuererklärung 2019 finanz-

wirksam nutzbar zu machen. 
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Darüber hinaus wurde eine degressive Abschreibung in 

Höhe von 25 Prozent eingeführt (höchstens das 2,5-fache 

der linearen Abschreibung), für bewegliche Wirtschaftsgüter 

des Anlagevermögens, die in den Jahren 2020 und 2021 an-

geschafft oder hergestellt werden. 

Bei der Besteuerung der privaten Nutzung von Dienstwa-

gen ohne Kohlendioxid-Emissionen, wird der Höchstbetrag 

des Bruttolistenpreises von 40.000 € auf 60.000 € erhöht. 

Zur Vermeidung steuerlicher Nachteile infolge coronabe-

dingter Investitionsausfälle, werden die im Jahr 2020 enden-

den Fristen für die Verwendung von Investitionsabzugsbe-

trägen um ein Jahr verlängert. Zu den weiteren Maßnahmen 

gehören u. a. bei der Gewerbesteuer die Erhöhung des 

Freibetrags für Hinzurechnungen zum Gewerbeertrag von 

100.000 € auf 200.000 € sowie hinsichtlich der steuerlichen 

Forschungszulage eine Erhöhung der maximalen Bemes-

sungsgrundlage auf 4.000.000 € im Zeitraum von 2020 bis 

2025. 

Zudem wird der Ermäßigungsfaktor bei den bei Einkünften 

aus Gewerbebetrieb von 3,8 auf das Vierfache des Gewer-

besteuer-Messbetrags angehoben werden. Bis zu einem 

Hebesatz von 420 % können damit im Einzelfall Personen-

unternehmer durch die Steuerermäßigung im Einkommen-

steuergesetz vollständig von der Gewerbesteuer entlastet 

werden. 

In Fällen der Steuerhinterziehung kann künftig die Einzie-

hung rechtswidrig erlangter Taterträge auch dann angeord-

net werden, wenn der Steueranspruch erloschen ist. Die 

Grenze der Verfolgungsverjährung wird auf das Zweiein-

halbfache der gesetzlichen Verjährungsfrist verlängert. 

Umsatzsteuersenkung in der 
Gastronomie 

In der letzten Ausgabe berichteten wir über die befristete An-

wendung des ermäßigten Steuersatzes für Speisen in der 

Gastronomie durch das Corona-Steuerhilfegesetz in der Zeit 

vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021. Im Zusammenspiel mit der 

befristeten Steuersatzsenkung durch das Zweite Corona-

Steuerhilfegesetz für ein halbes Jahr ab dem 1.7.2020 

(s. o.), gilt für die Besteuerung sämtlicher Restaurant- und 

Verpflegungsdienstleistungen (sowohl „im Haus“ als auch 

„außer-Haus“) nun Folgendes: 

◼ Für den Zeitraum 1.7.2020 bis 31.12.2020: Anwendung 

des ermäßigten Steuersatzes von 5 % (Ausnahme: Ge-

tränke – hier regulärer Steuersatz von 16 %) und 

◼ für den Zeitraum 1.1.2021 bis 30.6.2021: Anwendung des 

ermäßigten Steuersatzes von 7 % (Ausnahme: Getränke – 

hier regulärer Steuersatz von 19 %). 

◼ Ab dem 1.7.2021 wird dann sowohl für Speisen als auch 

für Getränke, die in der Gastronomie verzehrt werden, ein 

einheitlicher Umsatzsteuersatz von 19 % gelten. 

Für die Aufteilung von Pauschalpreisen, die sowohl für 

Speisen als auch für Getränke gezahlt werden, hat die Fi-

nanzverwaltung für die Zeit vom 1.7.2020 bis zum 30.6.2021 

folgende Regelungen aufgestellt: 

◼ Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der Speisen und Ge-

tränke umfasst, z. B. für ein Buffet oder ein All-Inclusive-

Angebot, können 30 % des Pauschalpreises als Entgelt für 

die Getränke angesetzt werden. Diese 30 % sind dann mit 

dem regulären Steuersatz zu besteuern, während die ver-

bleibenden 70 % dem ermäßigten Satz unterliegen. 

◼ Zahlt der Gast einen Pauschalpreis, der nicht nur Speisen 

und Getränke umfasst, sondern für weitere Leistungen 

(„Business-Package“ oder "Servicepauschale" für Über-

nachtungen im Hotel) anfällt, wie z. B. für die Reinigung 

von Kleidung, Transfer, Nutzung von Sauna und Fitness-

möglichkeiten oder für Parkplätze, so können 15 % des 

Pauschalpreises mit dem regulären Umsatzsteuersatz be-

steuert werden, während die verbleibenden 85 % dem er-

mäßigten Umsatzsteuersatz, der für Hotelübernachtungen 

und Speisen gilt, unterworfen werden. 

Hinweis: Die hier genannten Pauschalsätze von 30 % bzw. 

15 % sind sog. Nichtbeanstandungen. Es können also auch 

Einzelaufzeichnungen gefertigt und anhand dieser Einzel-

aufzeichnungen der jeweilige Umsatzsteuersatz angewen-

det werden. 

Kassen – Umrüstungsfrist verlängert 

Fast alle Bundesländer geben Unternehmen, Händlern und 

Gastwirten mehr Zeit für die Aufrüstung ihrer Kassensys-

teme mit einer zertifizierten technischen Sicherheitseinrich-

tung. Die Länder haben hierzu eigene Härtefallregelungen 

erlassen, um die Frist unter bestimmten Voraussetzungen 

bis zum 31.3.2021 zu verlängern. 

Hintergrund: Nach dem Kassengesetz besteht eigentlich 

seit dem 1.1.2020 für Unternehmer die Pflicht, elektronische 

Aufzeichnungssysteme, wie z. B. Kassen, durch eine mani-

pulationssichere zertifizierte technische Sicherheitseinrich-

tung (TSE) zu schützen. Da zuverlässige technische Sicher-

heitssysteme in den vergangenen Jahren noch nicht auf 

dem Markt waren, hatten Bund und Länder die ursprüngliche 

Frist zum Einbau der TSE bis zum 30.9.2020 verschoben. 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hatte kürzlich 

diverse Wirtschaftsverbände darauf hingewiesen, dass es 

über die Frist des 30.9.2020 hinaus keine Notwendigkeit für 

eine Fristverlängerung der Nichtbeanstandungsregelung für 

die Aufrüstung von Kassensystemen sieht. 

Nun haben fast alle Bundesländer beschlossen, Kassensys-

teme bis zum 31.3.2021 auch weiterhin nicht zu beanstan-

den, wenn 

◼ die erforderliche Anzahl an TSE bei einem Kassenfach-

händler, einem Kassenhersteller oder einem anderen 

Dienstleister im Kassenbereich bis zum 30.9.2020 (Bran-

denburg, Sachsen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz: 

bis zum 31.8.2020) nachweislich verbindlich bestellt bzw. 

in Auftrag gegeben oder 

◼ der Einbau einer cloud-basierten TSE vorgesehen (z. B. 

bei einer Zentralkasse in Unternehmen mit einer Vielzahl 

von Filialen), eine solche jedoch nachweislich noch nicht 

verfügbar ist. 

Hinweis: Ein gesonderter Antrag für die Fristverlängerung ist 

nicht erforderlich. Allerdings unterscheiden sich die Bedin-

gungen für die Fristverlängerung je nach Bundesland teil-

weise im Detail, so z. B. in Bezug auf die Frist für den ver-

bindlichen Auftrag zur Aufrüstung (s. o.). Zum Teil werden 
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auch unterschiedliche Nachweise verlangt. Mit Stand 

30.7.2020 hat lediglich Bremen noch keine Ausnahmerege-

lung erlassen. 

Gewerblicher Grundstückshandel bei 
Errichtung eines Erweiterungsbaus 

Ein gewerblicher Grundstückshandel kann auch dadurch 

entstehen, dass der Steuerpflichtige auf einem Grundstück, 

das ihm seit mehr als zehn Jahren gehört, ein neues Ge-

bäude errichtet und das Grundstück anschließend veräu-

ßert. Für die Annahme eines gewerblichen Grundstückshan-

dels genügt es jedoch nicht, dass das bereits vorhandene 

Gebäude lediglich erweitert oder in seinem Zustand wesent-

lich verbessert wird. 

Hintergrund: Wer Immobilien vermietet, erzielt Einkünfte 

aus Vermietung und Verpachtung. Wer eine Immobilie ver-

kauft, kann sonstige Einkünfte oder Einkünfte aus Gewerbe-

betrieb erzielen (sog. gewerblicher Grundstückshandel). Der 

Gewinn aus dem Verkauf einer Immobilie bleibt u. a. dann 

steuerfrei, wenn ein Verkauf nach Ablauf der zehnjährigen 

Spekulationsfrist erfolgt; außerdem ist der Gewinn nicht ge-

werbesteuerpflichtig. Wer allerdings von vornherein vorhat, 

die Immobilie vorrangig zu verkaufen, wird gewerblich tätig. 

Als Faustregel gilt: Wer innerhalb von fünf Jahren mehr als 

drei Immobilien kauft und verkauft, ist gewerblicher Grund-

stückshändler. 

Streitfall: Der Kläger errichtete 1980 auf einem Privatgrund-

stück eine Seniorenresidenz, die er an eine GmbH vermie-

tete. 1999 beantragte er eine Baugenehmigung für einen Er-

weiterungsbau, der 2004 fertiggestellt wurde. Durch den Er-

weiterungsbau verdoppelte sich die Kapazität der Pflege-

plätze. Der Kläger brachte die Immobilie zum 1.7.2005 in 

eine im Jahr 2000 gegründete GmbH & Co. KG ein, deren 

alleiniger Kommanditist er war. Die KG übernahm die Ver-

bindlichkeiten, die mit der Immobilie zusammenhingen. Das 

Finanzamt nahm einen gewerblichen Grundstückshandel 

an, weil der Kläger wie ein Bauträger tätig geworden sei und 

weil er über eine andere KG noch elf Baulandgrundstücke 

verkauft habe. Die Einbringung des Grundstücks in die KG 

habe daher zu einem gewerblichen Gewinn geführt. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) hält einen ge-

werblichen Grundstückshandel für möglich und hat die Sa-

che zur weiteren Aufklärung an das Finanzgericht (FG) zu-

rückverwiesen: 

◼ Auch wenn ein Steuerpflichtiger innerhalb von fünf Jahren 

weniger als vier Objekte kauft und veräußert, kann ein ge-

werblicher Grundstückshandel vorliegen. Dies ist der Fall, 

wenn feststeht, dass der Steuerpflichtige eine unbedingte 

Veräußerungsabsicht hatte. Ein Indiz hierfür ist, dass der 

Steuerpflichtige das Grundstück schon vor dem Abschluss 

der Bebauung durch ihn verkauft. Für einen gewerblichen 

Grundstückshandel spricht, wenn der Steuerpflichtige wie 

ein Bauunternehmer, Generalübernehmer oder Baube-

treuer tätig wird. 

◼ Auch die Veräußerung eines kurz zuvor vom Steuerpflich-

tigen bebauten Grundstücks kann zu einem gewerblichen 

Grundstückshandel führen. Entsprechendes gilt für ver-

gleichbare werterhöhende Aktivitäten wie die Erschließung 

eines Grundstücks oder die Teilung eines 

Mehrfamilienhauses in Eigentumswohnungen und deren 

umfangreiche Sanierung vor der Veräußerung. Weiterhin 

sprechen auch der Abriss des bisherigen Gebäudes und 

der in Veräußerungsabsicht erfolgte Neubau für einen ge-

werblichen Grundstückshandel. In den hier genannten Fäl-

len können daher auch Grundstücke, die der Steuerpflich-

tige seit mehr als zehn Jahren hält, zum gewerblichen 

Grundstückshandel zählen. 

◼ Im Streitfall könnten die Baumaßnahmen des Klägers zu 

einem gewerblichen Grundstückshandel geführt haben, 

wenn hierdurch ein neues Gebäude hergestellt worden 

ist, sei es als eigenständiges Gebäude neben dem bisheri-

gen Altbau, sei es als selbständiger Gebäudeteil oder sei 

es durch Entstehung eines einheitlichen neuen Gebäudes, 

das aus dem Altbau und dem Erweiterungsbau besteht. Al-

lein die Verdoppelung der Kapazität spricht allerdings noch 

nicht für die Herstellung eines neuen Gebäudes; vielmehr 

wäre erforderlich, dass der Erweiterungsbau eine eigene 

statische Standfestigkeit aufweist. 

Hinweise: Das FG muss nun prüfen, ob ein neues Gebäude 

entstanden ist oder ob der Erweiterungsbau lediglich mit der 

Altbausubstanz verschachtelt worden ist, ohne eine eigene 

statische Standfestigkeit aufzuweisen und ohne dem Gesam-

tensemble das Gepräge zu geben. Eine Flächenvergrößerung 

von 150 % oder mehr würde für die Entstehung eines neuen 

Gesamtgebäudes sprechen. 

Sollte der Kläger einen gewerblichen Grundstückshandel 

betrieben haben, hätte er das Grundstück aus seinem Be-

trieb „Gewerblicher Grundstückshandel“ in die GmbH & Co. 

KG eingebracht. Diese Einbringung wird als Veräußerung 

behandelt, weil der Kläger hierfür Gesellschaftsrechte erhielt 

und weil die GmbH & Co. KG die Verbindlichkeiten des Klä-

gers übernahm. Zum gewerblichen Grundstückshandel 

würde auch das Altgebäude und der auf das Altgebäude ent-

fallende Grund und Boden gehören. 

Sollte hingegen kein neues Gebäude entstanden sein, son-

dern die bisherige Gebäudesubstanz lediglich erweitert oder 

wesentlich verbessert worden sein, bestünde kein gewerbli-

cher Grundstückshandel. Die Einbringung in die GmbH & 

Co. KG löst dann weder Einkommen- noch Gewerbesteuer 

aus. 

Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

Entfernungspauschale bei Hin- und 
Rückfahrt an verschiedenen Tagen 

Fährt ein Arbeitnehmer an unterschiedlichen Tagen zur Ar-

beit hin und wieder nach Hause zurück, erhält er für die je-

weilige einfache Fahrt nur die halbe Entfernungspauschale, 

d. h. nur 0,15 € pro Entfernungskilometer. Relevant wird 

dies, wenn der Arbeitnehmer z. B. am Tätigkeitsort über-

nachtet oder über Nacht arbeitet und erst am nächsten Tag 

wieder nach Hause fährt. 

Hintergrund: Arbeitnehmer erhalten für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte eine Entfernungspau-

schale von 0,30 € pro Entfernungskilometer (einfache Stre-

cke, nicht Hin- und Rückfahrt). Bei einer Entfernung von 
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10 km kann der Arbeitnehmer also pro Arbeitstag 3 € als 

Werbungskosten geltend machen. 

Sachverhalt: Der Kläger war als Steward für eine Fluggesell-

schaft tätig. An 31 Tagen im Jahr fuhr er zum Flughafen, 

ohne am selben Tag zu seiner Wohnung zurückzufahren; 

vielmehr kehrte er erst am Folgetag zurück, nachdem sein 

Dienst geendet hatte. Er machte sowohl für die Tage, an de-

nen er zum Flughafen hingefahren ist, als auch für die Tage, 

an denen er vom Flughafen zurückgefahren ist, d. h. für ins-

gesamt 62 Tage, die Entfernungspauschale in voller Höhe 

von 0,30 € pro Entfernungskilometer geltend. Das Finanz-

amt erkannte lediglich den halben Betrag, d. h. 0,15 € pro 

Entfernungskilometer, an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies die hierge-

gen gerichtete Klage ab: 

◼ Bei dem Flughafen handelte es sich um die erste Tätig-

keitsstätte des Klägers, so dass für die Fahrten zwischen 

Wohnung und Flughafen grundsätzlich die Entfernungs-

pauschale zu gewähren war. 

◼ Die Entfernungspauschale knüpft an den Normalfall an, 

dass der Arbeitnehmer am selben Tag hin- und zurück-

fährt. Der Kläger ist aber nicht am selben Tag zurückgefah-

ren, sondern erst am jeweiligen Folgetag. 

◼ Legt der Arbeitnehmer an einem Arbeitstag nur die Hinfahrt 

oder nur die Rückfahrt zurück, erhält er nur die halbe Ent-

fernungspauschale. Die gesetzliche Regelung über die 

Entfernungspauschale ist nach ihrem Zweck entsprechend 

auszulegen und zu reduzieren. 

◼ Der Kläger erhält daher für 31 Tage, an denen er zum Flug-

hafen gefahren ist, eine Entfernungspauschale von 0,15 €. 

Und er erhält für 31 Tage, an denen er vom Flughafen nach 

Hause gefahren ist, ebenfalls eine Entfernungspauschale 

von 0,15 €. 

Hinweise: Der Kläger erhält damit insgesamt nur den halben 

Werbungskostenbetrag. Durch die jeweils hälftige Berück-

sichtigung der Entfernungspauschale wird er jedoch nicht 

schlechter gestellt als ein Arbeitnehmer, der am selben Tag 

hin- und zurückgefahren wäre. Denn der Kläger hat an zwei 

Tagen (Tag der Hinfahrt und Tag der Rückfahrt) nur die 

halbe Strecke eines Arbeitnehmers, der an jedem der beiden 

Tage hin- und zurückgefahren wäre, zurückgelegt. 

Die Entscheidungsgrundsätze gelten auch für den betriebli-

chen Bereich. 

Kosten für Masterstudium abzugsfähig 

Die Kosten für ein Erststudium wie z. B. für einen Bachelor-

Abschluss sind nach dem Gesetz weder als Werbungskos-

ten noch als Betriebsausgaben absetzbar. Anders ist dies 

allerdings bei den Kosten für ein anschließendes Master-

Studium, da dieses kein Erststudium mehr ist, sondern sich 

an ein solches anschließt.  

Hintergrund: Der Gesetzgeber hat im Jahr 2011 mit Wirkung 

ab dem Veranlagungszeitraum 2004 den Werbungskosten- 

und Betriebsausgabenabzug für Aufwendungen für ein Erst-

studium oder eine Berufsausbildung ausgeschlossen. Dies 

gilt nicht, wenn die Berufsausbildung oder das Erststudium 

im Rahmen eines Dienstverhältnisses erfolgen. 

Streitfall: Die Klägerin begann nach ihrem Abitur im Jahr 

2003 ein Studium der Psychologie und schloss dieses im Juli 

2006 mit dem sog. Bachelor ab. Ab Oktober 2006 nahm sie 

ein Master-Studium der Neuro- und Verhaltenswissenschaf-

ten auf. Sie machte die Kosten für das Psychologiestudium 

sowie für das Masterstudium als Werbungskosten geltend. 

Das Finanzamt erkannte die geltend gemachten Werbungs-

kosten nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab der Klage 

statt, soweit es um die Kosten für das Master-Studium ging: 

◼ Die Kosten für das Master-Studium sind als Werbungskos-

ten absetzbar, weil das Master-Studium kein Erststudium 

ist, sondern erst nach Abschluss des Erststudiums der Psy-

chologie aufgenommen worden ist. Die Kosten waren be-

ruflich veranlasst, weil die Klägerin das Studium benötigte, 

um Einnahmen als qualifizierte Psychologin zu erzielen. 

◼ Hingegen fallen die Aufwendungen für das Studium der 

Psychologie mit dem Bachelor-Abschluss unter das ge-

setzliche Abzugsverbot. Denn bei dem Studium handelte 

es sich um das Erststudium, das die Klägerin nach dem 

Abitur aufgenommen hatte. 

Hinweise: Greift das gesetzliche Abzugsverbot, können die 

Aufwendungen dennoch steuerlich berücksichtigt werden, 

und zwar als Sonderausgaben bis zur Höhe von 6.000 €. Al-

lerdings wirken sich Sonderausgaben bei geringen Einkom-

men, wie sie Studenten üblicherweise erzielen, nicht aus, 

und sie können auch nicht in andere Veranlagungszeiträume 

zurück- oder vorgetragen werden. Ein derartiger Verlust-

rücktrag bzw. -vortrag ist nur bei negativen Einkünften mög-

lich, die durch Werbungskosten oder Betriebsausgaben ent-

stehen können, nicht aber durch Sonderausgaben. 

Das Bundesverfassungsgericht hat den gesetzlichen Wer-

bungskosten- und Betriebsausgabenausschluss in einer 

Entscheidung aus dem Jahr 2019 als verfassungsgemäß 

angesehen. Noch nicht geklärt ist, ob dies auch für die Rück-

wirkung gilt; denn das Abzugsverbot ist im Jahr 2011 rück-

wirkend ab dem Veranlagungszeitraum 2004 eingeführt wor-

den. Der BFH hat die Frage der Verfassungsmäßigkeit der 

Rückwirkung in der aktuellen Entscheidung nicht angespro-

chen. 


